
Beschlussauszug
aus der

27. Sitzung der Gemeindevertretung Ückeritz 
vom 13.12.2022

Top 10 Beratung und Beschlussfassung über die Kalkulation der Ge-
meinde Ostseebad Ückeritz zur Erhebung einer gemeinsamen 
Kurabgabe in einem einheitlichen Erhebungsgebiet („Modellre-
gion Insel Usedom und Stadt Wolgast“)

Herr Kindler verließt den Beschlussvorschlag. 
Herr Wöllner Kalkulation weißt 2,70 € aus, ÖPNV 1,20 €, warum ist diese denn nicht 
gleich mit drin?
Herr Steuer erklärt, dass man zunächst aus allen Kalkulationen die reine Kurabgabe 
ermittelt hätte. Mittelwert 2,70 €, ÖPNV i.H.v. 1,20 € kommt obendrauf. Es handle 
sich um eine 2-stufig aufgebaut Satzung + Vereinbarung ÖPNV. Das sei eine Empfeh-
lung der Beratungsfirma Kubus.

Die Gemeindevertretung Ostseebad Ückeritz beschließt zur weiteren 
Umsetzung der gemeinsamen Ziele im Rahmen des Modellprojekts Insel 
Usedom und Stadt Wolgast: 
1. die gemeinsame Kalkulation für das Jahr 2023 mit dem dazugehörigen 

Bericht, gemäß Anlage, vorgelegt durch die Firma KUBUS Kommunalbe-
ratung und Service GmbH, auf Basis der gemeindespezifischen Vorkal-
kulation der Kurabgabe für das Jahr 2023, gemäß Anlage, zu der dazu-
gehörenden Satzung zu beschließen.

2. Die Gemeindevertretung Ostseebad Ückeritz beschließt:
a) Die Gemeindevertretung stimmt der ihr vorgelegten Abgabenkalkula-

tion vom Nov. 2022 für die Kurabgabe in der Gemeinde Ostseebad 
Ückeritz mit den darin enthaltenen Festsetzungen und Ermessensent-
scheidungen zu.

b) Die Gemeindevertretung Ostseebad Ückeritz erkennt unter Gewähr-
leistung der Gegenseitigkeit die jeweilig gemeindespezifischen Vor-
kalkulationen der am Modell beteiligten anerkannten Seebäder der 
Insel Usedom als Basis der gemeinsamen Kurabgabe an.

c) Die Kurabgabe beträgt mit Wirkung ab dem 1.04.2023 pro abgabe-
pflichtiger Person für jeden Aufenthaltstag in der Gemeinde Ostsee-
bad Ückeritz in der Hauptsaison 2,70 EUR und in der Nebensaison 
2,00 EUR (jeweils einschl. Umsatzsteuer). 

d) Kinder unter 6 Jahren (bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres) sind 
zu 100 % zu befreien.

e) Die Jahreskurabgabe nach § 4 Abs. 3 Satz 1 der Kurabgabesatzung 
der Gemeinde Ostseebad Ückeritz beträgt mit Wirkung ab 
01.04.2023 das 28-fache des Tagessatzes in der Hauptsaison, mithin 
75,60 EUR (einschl. Umsatzsteuer). 

f) Die in § 4 Abs. 2 der harmonisierten Kurabgabesatzung vom 
12.12.2023 festgelegten Saisonzeiten umfassen:
Hauptsaison : vom 01.04. bis 31.10.



Nachsaison : für die restliche Zeit des Jahres: 
vom 01.01. bis 31.03. und vom 01.11. bis 31.12.

Abstimmungsergebnis:
Anwesende Mitglieder Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

7 7 0 0
Es waren keine Gremiumsmitglieder aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung ausge-
schlossen.


	Niederschriftsauszug

